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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Dr. Sabine Weigand, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Gisela Sengl, Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, 
Florian Siekmann, Ursula Sowa und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Keine Genehmigungsfiktion beim Denkmalschutz! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Zuge der Novellierung der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) und der damit verbundenen Einführung einer Genehmigungsfiktion in 
Art. 68 Abs. 2 BayBO einen Entwurf vorzulegen, um das Bayerische Denkmalschutz-
gesetz (BayDSchG) in Art. 6 Abs. 3 dahingehend zu ergänzen, dass eine gesonderte 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis bei einer Fiktion im vereinfachten Genehmigungs-
verfahren erforderlich und eine ausreichende Fristverlängerung zu gewähren ist. 

 

 

Begründung: 

Mit der Novelle der BayBO soll für das vereinfachte Genehmigungsverfahren nach 
Art. 59 eine Genehmigungsfiktion eingeführt werden. Die Genehmigungsfiktion ist auf 
Gebäude beschränkt, die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienen oder 
zur Schaffung von Wohnraum genutzt werden sollen. Die Fiktionsfrist von drei Monaten 
greift die Regelfrist von Art. 42a Abs. 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (BayVwVfG) auf. Die dreimonatige Fiktionsfrist beginnt drei Wochen nach Zugang 
des Bauantrags bei ihr oder drei Wochen nach Zugang der verlangten Unterlagen, wenn 
die Bauaufsichtsbehörde vor Fristbeginn eine Aufforderung nach Art. 65 Abs. 2 BayBO 
an den Bauherrn versandt hat, den Bauantrag innerhalb einer bestimmten (angemes-
senen) Frist zu vervollständigen oder Mängel zu beseitigen. Angesichts der Tatsache, 
dass im bauaufsichtlichen Verfahren Fachverfahren auf unterschiedliche Art und Weise 
integriert sind, ist eine Fiktion für denkmalschutzrelevante Sachverhalte sehr kritisch zu 
sehen. Denn nach Art. 6 Abs. 3 Satz 1 BayDSchG entfällt die Erlaubnis, wenn eine 
Baugenehmigung erforderlich ist. In diesen Fällen wird der Denkmalschutz im Rahmen 
des regulären Baugenehmigungsverfahrens ohnehin „abgearbeitet“. Durch die Geneh-
migungsfiktion besteht jedoch die Gefahr, dass eine Prüfung aufgrund verwaltungsin-
terner Schwierigkeiten unter Umständen unterbleibt und damit denkmalschutzfachliche 
Werte unwiederbringlich zerstört werden könnten. Zwar gelten die Rechtsvorschriften 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Genehmigungsfiktion, die eine einmalige 
Fristverlängerung im Einzelfall ermöglicht, nichtsdestotrotz ist eine Abgrenzung des Fik-
tionsumfangs im Denkmalschutzgesetz erforderlich, um zu verhindern, dass eine pau-
schale Vereinbarkeit des Bauvorhabens mit öffentlich-rechtlichen Vorschriften unter-
stellt wird. Um dies zu gewährleisten und damit den denkmalschutzfachlichen Belangen 
Rechnung zu tragen, sollte das Denkmalschutzgesetz dahingehend ergänzt werden, 
dass im Falle einer Fiktion im vereinfachten Genehmigungsverfahren eine denkmal-
schutzrechtliche Erlaubnis notwendig und dafür eine ausreichende Fristverlängerung 
zu gewähren ist. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Dr. Sabine Weigand u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/10943 

Keine Genehmigungsfiktion beim Denkmalschutz! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Dr. Sabine Weigand 
Mitberichterstatterin: Angelika Schorer 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hat den Antrag mit-
beraten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 31. Sitzung am 10. No-
vember 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hat den Antrag in seiner 34. Sit-
zung am 25. November 2020 mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Dr. Sabine 
Weigand, Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim 
Pargent, Gisela Sengl, Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni 
Schuberl, Florian Siekmann, Ursula Sowa und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Drs. 18/10943, 18/12237 

Keine Genehmigungsfiktion beim Denkmalschutz! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden, sowie über Anträge, die für erledigt erklärt wurden (s. Anlagen 

3 und 4)

Zunächst kommen wir wie üblich zur Abstimmung über die in der Liste in Anlage 1 zur 

Tagesordnung enthaltenen Anträge, die gemäß § 59 Absatz 7 der Geschäftsordnung 

nicht einzeln beraten werden. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Liste in Anlage 1 zur Tages

ordnung.

(Siehe Anlage 3)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das einstim

mig so beschlossen. Frage an die fraktionslosen Abgeordneten Swoboda und Plenk – 

es ist nur der Herr Swoboda gerade da: Sind Sie so weit auch einverstanden? – Dann 

übernimmt der Landtag diese Voten.

(Zurufe)

Entschuldigung, welchem Votum wollen Sie sich anschließen?

(Raimund Swoboda (fraktionslos): Enthaltung!)

Enthaltung? – Ja. Dann übernimmt damit der Landtag bei einer Enthaltung diese 

Voten.

Wir kommen nun zur Abstimmung über die in der Liste in Anlage 2 zur Tagesordnung 

enthaltenen Anträge, über die ebenfalls gemäß § 59 Absatz 7 der Geschäftsordnung 
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nicht einzeln beraten wird. Diese Anträge wurden im Laufe der Ausschussberatungen 

für erledigt erklärt.

(Siehe Anlage 4)

Wer damit einverstanden ist, dass die in der Anlage 2 zur Tagesordnung enthaltenen 

Anträge für erledigt erklärt werden, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU, FDP und AfD. Dann auch 

hier die Frage an den fraktionslosen Abgeordneten Swoboda. – Auch hier Enthaltung. 

– Dann sind die Anträge aus der Liste in Anlage 2 zur Tagesordnung damit für erledigt 

erklärt.
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